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Öffentlicher Einkauf in der Schweiz
(über 41 Milliarden Franken Volumen pro Jahr)





SDG 12: Ensure sustainable consumption 
and production patterns



Bern / 30. Mai 2018
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Art. 2 E-BöB [fett = neu]: 
Dieses Gesetz bezweckt:
a. den wirtschaftlichen und den volkswirtschaft-

lich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz
der öffentlichen Mittel;

b. die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c. die Gleichbehandlung / Nichtdiskriminierung
d. die Förderung des wirksamen, fairen Wett-

bewerbs [inkl. Massnahmen gegen Wettbe-
werbsabreden und Korruption]

Die Ziele des Vergaberechts gemäss
dem BöB vom 19. Juni 2019
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Nachhaltige Beschaffung als Wahlkampfthema
in Nordrhein-Westfalen 15. Mai 2022
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Nachhaltige Beschaffung ist nicht mehr 
TechnokratInnenzeug, sondern ein Riesenhebel.
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Tagung Kongresshaus Biel (10. Mai 2022)



Beschaffungsstrategie / 
Umsetzungsempfehlungen I



Beschaffungsstrategie / 
Umsetzungsempfehlungen II



Monitoring / Vortrag Laurens 
Abu-Talib an der Swissbau 2022



Das System des neuen Rechts:
Nachhaltigkeit und Qualitätswettbewerb
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- Teilnahmebedingungen
(Erfüllung gesetzlicher Mindeststandards
ökologisch und sozial; Art. 12 i.V.m. 
Art. 26 BöB/IVöB 2019)

- Eignungskriterien (Art. 27 BöB/IVöB)
- Technische Spezifikationen

(Art. 30 BöB/IVöB)
- Zuschlagskriterien (Art. 29 BöB/IVöB)

Die Kategorien des Vergaberechts



Art. 4 Abs. 3 VöB mit Anhang 2 zur VöB bzw.

Art. 12 Abs. 3 IVöB mit Anhang 4 zur IVöB

Wie bereits nach bisherigem Recht für den Bereich soziale 

Mindeststandards gibt es neu auch für den Umweltbereich

qualifizierte völkerrechtliche Mindeststandards, die nach der 

Idee des Gesetzgebers sowie nach europäischem Vorbild 

(Annex X zu Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie 2014/24/EU) auch 

dann einzuhalten sind, wenn das Herstellungsland keine 

entsprechenden umweltrechtlichen Mindeststandards kennt.

14Online-Tagung nachhaltige öffentliche Beschaffung



Art. 27 BöB/IVöB Eignungskriterien

Je umweltrelevanter der Beschaffungsgegenstand bzw. das 

Nachfrageverhalten ist, desto eher drängen sich auch 

Eignungsvorgaben auf. Damit können beispielsweise 

einschlägige Referenzprojekte und/oder ein Umweltmana-

gementzertifikat gemeint sein. Das Bundesverwaltungsge-

richt hat schon früh erkannt, dass das Zertifikat ISO 14’001 

nicht nur als Eignungsnachweis, sondern auch im Sinne 

einer Belohnung als «Mehreignung» berücksichtigt werden 

darf (Urteil des BVGer B-6082/2011 vom 8. Mai 2012 

E. 2.1.4).
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Art. 30 BöB/IVöB Technische Spezifikationen I

Das Ermessen der Vergabestelle bei der Festlegung der 

technischen Anforderungen gehört trotz Vergaberecht zu 

den «gesicherten Handlungsspielräumen» (BVGE 2017 

IV/3 E. 4.3.3). Die Deutschen nennen das Leistungsbe-

stimmungsrecht. Wie bei Eignungskriterien ist indessen die 

Auswirkungen bestimmter Anforderungen auf den Anbie-

termarkt zu berücksichtigen (vgl. BVGE 2010/58 E. 6.3).
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Art. 30 BöB/IVöB Technische Spezifikationen II
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Nach dem geltenden wie auch künftigem schwei-

zerischen Vergaberecht (Art. 41 BöB 2019 

“vorteilhaftestes Angebot”) hat die Auftraggeberin

einen Spielraum bei der Gewichtung der 

Zuschlagskriterien. Sie kann wie auch bei den 

technischen Spezifikationen definieren, wie wichtig

ihr gute Qualität ist. 

Das Problem ist also in diesem Punkt nicht das 

Vergaberecht, sondern die gelebte Vergabekultur.

Art. 41 BöB 2019 will den Vergabekulturwandel.

Das vorteilhafteste Angebot nach

Art. 41 BöB/IVöB 2019   



Art. 29 Abs. 1 BöB/IVöB Zuschlagskriterien

Die Auftraggeberin […] berücksichtigt, unter Beachtung der 
internationalen Verpflichtungen der Schweiz, neben dem Preis 

und der Qualität einer Leistung, insbesondere Kriterien wie 
Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, 
Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, 

Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, […], Kreativität, 
Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innova-
tionsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, 

Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik.
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Internalisierung externer Umweltkosten 

Die schweizerische Lösung nach bisherigem Recht ist, dass 

man ein „weniger“ an Schadstoffen unter einem Qualitäts-

kriterium „Umweltverträglichkeit“ bzw. „Schadstoffbilanz“ 

positiv bewertet und damit einen günstigeren Preis 

aufwiegen kann. Damit ergibt sich im Ergebnis auch eine 

„Einpreisung“. #Vollkostenrechnung

Ab dem 1. Janur 2021 können auf Bundesebene gestützt 

auf Art. 29 BöB unter dem Kriterium „Lebenszykluskosten“ 

auch externe Umweltkosten eingepreist werden (BBl 2017 

1943; vgl. Art. 68 Abs. 1 lit. b der EU-Richtlinie 2014/24/EU).
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Qualitätswettbewerb heisst nicht nur, dass die 
Auftraggeberin bereit ist, für eine qualitativ

ansprechende Leistung einen höheren Preis
zu bezahlen, sondern auch auftraggeberseitig

qualitativ und quantitativ die Ressourcen
bereitstellt, die für die Auftragsdefinition und 
die Evaluation notwendig sind. -> Richtige

Personalpolitik, richtige Betriebskultur sowie
Professionalisierungs- und 

Ausbildungsoffensive

Vergabekultur und 
Organisationsentwicklung



22 31. August 2020

Risikoaversion als Teil der zu
überwindenden Vergabekultur

Es gibt die Führungsmaxime, wonach die Ange-

hörigen einer bestimmten Verwaltungseinheit nach

der Vorgabe des Chefs vor allem darauf zu achten

haben, dass es keine Beschwerden gibt. Diese

Vorgabe führt im Sinne eines Lenkungsanreiz-

systems dazu, dass die Ermessensspielräume nicht

ausgeschöpft werden. So entsteht in Bezug auf die 

Vergaberechtsreformziele im Ergebnis ein (formal 

gesetzeskonformer) Leerlauf.



23

St. Galler Beitritt zur IVöB –
Die Diskussion beginnt noch einmal

(fast) von vorne
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Das neue BöB und die neue IVöB wollen

Qualitätswettbewerb, Innovation und Nachhal-

tigkeit. Die Harmonisierung darf nach Verabschie-

dung der IVöB vom 15. November 2019 und 

Inkrafttreten des BöB per 1. Januar 2021 als

gelungen bezeichnet werden. Inhaltlich ist

insbesondere von einem klaren Bekenntnis zum

Qualitätswettbewerb und zur Nachhaltigkeit 

auszugehen. Die Formel des “vorteilhaftesten

Angebots” für die Zuschlagserteilung (Art. 41 BöB) 

zielt auf die Erneuerung der Vergabekultur.

Fazit zur Vergaberechtsreform I 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Marc Steiner

Bundesverwaltungsgericht

Abteilung II

9023 St. Gallen

Tel. 058 465 25 74

marc.steiner@bvger.admin.ch


